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45. Öffentliche Bekanntgabe gem. § 5 Abs. 2 des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 24.02.2010 - in der zurzeit gültigen 
Fassung - des Ergebnisses der Vorprüfung des Einzelfalls nach § 7 
UVPG 

 
Die Gemeinde Mettingen hat die Erteilung einer Plangenehmigung zum Ausbau eines Gewäs-
sers nach § 68 Absatz 2Wasserhaushaltsgesetz (WHG) für die Ökologische Verbesserung des 
Osterbauer Köllbaches beantragt. 
 
Dieses Vorhaben fällt in den Anwendungsbereich des UVPG so dass ein Vorprüfungsverfahren 
zur Feststellung des Erfordernisses einer Umweltverträglichkeitsuntersuchung gemäß §§ 6 - 14 
UVPG durchgeführt wurde. 
 
Nach Auswertung der Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und Prüfung der vorge-
legten Daten und Antragsunterlagen wurde im Rahmen der Vorprüfung unter Berücksichtigung 
der in Anlage 3 UVPG aufgeführten Kriterien festgestellt, dass für dieses Vorhaben die Durch-
führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich ist.  
 
Nach § 5 Abs. 3 UVPG ist diese Feststellung nicht selbständig anfechtbar. 
 
Tecklenburg, 13.01.2025      Kreis Steinfurt 

Der Landrat 
Umweltamt 
Im Auftrag 

         gez. Dr. Winters 
  
    

         Kreis Steinfurt 06/2025/45 
 
 

46. Öffentliche Bekanntmachung der Ankündigung von Baugrunduntersu-
chungen und Kampfmittelräumarbeiten für die Trassenplanung, Be-
reich Saerbeck, Erdkabelverbindung Korridor B 

 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
Amprion hat als zuständiger Übertragungsnetzbetreiber den gesetzlichen Auftrag, das Übertra-
gungsnetz im Zuge der Energiewende 
um- und auszubauen. 
 
In den kommenden Jahrzehnten wird die Stromerzeugung durch erneuerbare Energien in Nord-
deutschland deutlich zunehmen. Der dort erzeugte Strom muss in großen Mengen dorthin ge-
langen, wo er benötigt wird: in die Verbrauchszentren im Westen Deutschlands. Dazu dient die 
Erdkabelverbindung Korridor B. Sie leistet einen zentralen Beitrag, um Deutschlands größten 
Ballungsraum, das Ruhrgebiet, klimafreundlich mit Strom zu versorgen. Korridor B ist eine der 
wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen für die Energiewende. Sie besteht aus den Leitungsbau-
vorhaben Nr. 48 (Heide/West – Polsum) und Nr. 49 (Wilhelmshaven – Hamm) des Bundesbe-
darfsplangesetzes (BBPlG). Die neue Stromverbindung verläuft durch die Bundesländer Schles-
wig-Holstein, Niedersachsen, Bremen und Nordrhein-Westfalen.  
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Für die Erstellung der Ausführungsplanung sind im geplanten Trassenverlauf des Erdkabelpro-
jektes Baugrunduntersuchungen durchzuführen, um detaillierte Kenntnisse über die Bodenver-
hältnisse zu erlangen. 
 
Die angekündigten Vorarbeiten dienen zur Erhebung essenzieller Daten, die für die weitere Pla-
nung des Vorhabens erforderlich sind. In diesem Zusammenhang sind die geotechnischen Un-
tersuchungen an den ausgewählten Stellen nicht als konkrete Bauvorbereitung/-ausführung zu 
verstehen, sondern dienen der Aufklärung der generellen natürlichen Gegebenheiten (Topogra-
fie, Gewässer, Boden, Grundwasser etc.), die für die Vorbereitung und Detaillierung der Planung 
notwendig sind. 
 
Mit dieser ortsüblichen Bekanntmachung werden den von den Untersuchungen betroffenen Ei-
gentümern und Nutzungsberechtigten die Vorarbeiten nach § 44 Abs. 2 EnWG bekanntge-
macht. 
 
Nicht alle bereits angekündigten Vorarbeiten konnten in den vorgesehenen Zeiträumen auf den 
nachfolgend genannten Flurstücken durchgeführt werden. Auf den bisher noch nicht vollständig 
untersuchten sowie den im Rahmen der Planung hinzugekommenen Flurstücken werden die 
Vorarbeiten im Zeitraum von 
 
MÄRZ 2025 BIS MAI 2025 
 
durchgeführt. 
Zusätzlich zu den bereits angekündigten Vorarbeiten werden Flächen, für die ein Kampfmittel-
verdacht besteht, einer Kampfmittelsondierung unterzogen und es werden ggf. angetroffene 
Kampfmittel geborgen. 
 
Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Flurstücken, auf denen bereits alle Baugrunduntersu-
chungen stattgefunden haben, können diese Bekanntmachung in Bezug auf Baugrunduntersu-
chungen als gegenstandslos betrachten. Eine Inanspruchnahme zur Kampfmittelerkundung 
kann bei entsprechendem Verdacht aber auch für diese Flurstücke noch notwendig sein. Die 
Flurstücke, auf denen die im folgenden beschriebenen Arbeiten durchgeführt werden, sind der 
beigefügten Flurstücksliste zu entnehmen. 
 
Durchzuführende Maßnahmen: 
 
Auspflockung: Alle Untersuchungspunkte werden i. d. R. mittels farblich gekennzeichneter Holz-
pflöcke markiert („ausgepflockt“). Diese werden im Anschluss an die Untersuchungen wieder 
vollständig entfernt. 
 
Vermessungsarbeiten: Im Bereich der geplanten Trasse sind Vermessungsarbeiten erforderlich. 
Im Zuge der Vorarbeiten ist die tatsächlich vorhandene Topographie vor Ort aufzunehmen. Die 
Arbeiten werden i.d.R. fußläufig mit üblichen tragbaren Vermessungsgeräten durchgeführt. In 
Einzelfällen können auch mit Vermessungstechnik ausgestattete Drohnen die Topographie aus 
der Luft erfassen. In der Regel sind die Arbeiten – abhängig von den Witterungsbedingungen – 
innerhalb von einem Tag abgeschlossen.  
 
Bodenkartierungen/Pürckhauersondierungen: Die Erkundung der oberflächennahen Boden-
schichten erfolgt händisch mit einem Bohrstock. Dieser wird manuell in Tiefen von etwa bis zu 
zwei Metern in den Untergrund geschlagen. Nach Herausnahme des Bohrstocks kann die An-
sprache und Beprobung des gewonnenen Materials durchgeführt werden. Unmittelbar nach 
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Durchführung der Untersuchung steht die Fläche wieder uneingeschränkt zur Verfügung. In der 
Regel sind die Arbeiten – abhängig von den Witterungsbedingungen – innerhalb von einem Tag 
abgeschlossen. 
 
Rammsondierungen/ Kleinrammbohrung: Rammsondierungen und Kleinrammbohrungen sind 
einfache Methoden zur Erkundung des Untergrundes. Bei der Sondierung wird zur Feststellung 
der Lagerungsdichte des Untergrundes eine bis zu zehn Zentimeter breite Sonde bis in Tiefen 
von etwa zehn Metern in den Untergrund gebracht. Ggf. ist es erforderlich an den Untersu-
chungspunkten eine ebene Fläche (sog. Bohrplateau) unter Zuhilfenahme eines Baggers her-
zustellen. Bei der Bohrung werden Bodenproben mittels einer rund 4 - 8 Zentimeter breiten 
Sonde in Tiefen von etwa zehn Metern entnommen, durch die u.a. der Bodenaufbau bestimmt 
werden kann. Als Geräte kommen Handgeräte oder kleine Raupenfahrzeuge zum Einsatz. 
Diese benötigen eine Aufstellfläche von rund drei mal drei Metern. Nach Abschluss wird das 
Bohrloch wieder verschlossen. Unmittelbar nach Durchführung der Arbeiten steht die Fläche 
wieder uneingeschränkt zur Verfügung. In der Regel sind die Arbeiten – abhängig von den Wit-
terungsbedingungen – innerhalb von einem Tag abgeschlossen. 
 
Rammkernbohrung: Die Rammkernbohrung ist eine Methode zur Erkundung des Untergrundes 
und zur Entnahme von Bodenproben. Hierbei wird ein rund 30 Zentimeter breites Kernrohr durch 
Rammschläge in Tiefen von etwa bis zu 35 Metern in den Untergrund getrieben. Als Geräte 
kommen in der Regel Raupenfahrzeuge zum Einsatz. Diese benötigen eine Aufstellfläche von 
rund acht mal vier Metern. Ggf. ist es erforderlich an den Untersuchungspunkten eine ebene 
Fläche (sog. Bohrplateau) unter Zuhilfenahme eines Baggers herzustellen. Nach Abschluss der 
Arbeiten wird das Bohrloch fachgerecht wieder verfüllt. Unmittelbar nach Durchführung der 
Rammkernbohrung steht die Fläche wieder uneingeschränkt zur Verfügung. In der Regel sind 
die Arbeiten – abhängig von den Witterungsbedingungen – innerhalb von wenigen Tagen abge-
schlossen.  
 
Drucksondierung: Die Drucksondierung ist eine Methode zur Erkundung des Untergrundes, 
insb. der Lagerungsdichte. Hierbei wird ein Messgerät mit einem Durchmesser von rund weniger 
als zehn Zentimetern in Tiefen von etwa bis zu 35 Metern in den Untergrund gepresst. Zum 
Einsatz kommen in der Regel Raupenfahrzeuge. Diese benötigen eine Aufstellfläche von rund 
acht mal vier Metern. Ggf. ist es erforderlich an den Untersuchungspunkten eine ebene Fläche 
(sog. Bohrplateau) unter Zuhilfenahme eines Baggers herzustellen. Unmittelbar nach Durchfüh-
rung der Drucksondierung steht die Fläche wieder uneingeschränkt zur Verfügung. In der Regel 
sind die Arbeiten – abhängig von den Witterungsbedingungen – innerhalb von einem Tag abge-
schlossen. 
 
Grundwassermessstelle: Zur Erkundung des Grundwassers werden Grundwasserproben ent-
nommen. Hierzu wird in der Regel ein rund bis zu 35 Zentimeter breites Rohr in Tiefen von etwa 
bis zu 20 Metern in den Untergrund getrieben. Zum Einsatz hierzu kommen in der Regel Rau-
penfahrzeuge. Diese benötigen eine Aufstellfläche von rund acht mal vier Metern. Die Grund-
wassermessstelle verbleibt in einigen Fällen für mehrere Jahre im Untergrund. Dabei wird sie 
so platziert, dass sie möglichst kein Bewirtschaftungshindernis darstellt. Das Rohr wird durch 
Metallgestänge (Anfahrschutz) geschützt und markiert. Nach Erstellung der Messstelle steht 
das umliegende Gelände wieder uneingeschränkt zur Verfügung. Die Eigentümer und Bewirt-
schafter werden im Falle eines längeren Verbleibs der Grundwassermessstelle noch einmal 
persönlich informiert. In der Regel sind die Arbeiten – abhängig von den Witterungsbedingungen 
– innerhalb von wenigen Tagen abgeschlossen. 
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Geophysikalische Messungen/Erdwiderstandsmessungen: Die Geophysikmessungen erfolgen 
fußläufig durch ein Kleinteam aus 1-3 Personen, welches auf den Flurstücken eine Messtrecke 
mit oberflächennahen Erdsonden versieht. Die Erdwiderstandsmessung erfolgt üblicherweise 
mit speziellen Messgeräten, die die erforderlichen Parameter messen wund daraus den Erdwi-
derstand berechnen können. Die Messarbeiten erfolgen in einem Zeitraum von wenigen Stun-
den. Es handelt sich dabei um nichtinvasive Untersuchung des Erdreichs, bei der voraussichtlich 
keine Flurschäden entstehen 
 
Kampfmittelerkundung: Auf Flächen, für die ein Kampfmittelverdacht besteht, findet eine Kampf-
mittelerkundung statt. Die Kampfmittelerkundung erfolgt über Oberflächen- und Tiefensondie-
rungen. Die Kampfmittelerkundung erfolgt in den überwiegenden Fällen mittels Handgeräten 
von der Oberfläche aus. Sind auch Tiefensondierungen notwendig, werden diese mittels Schne-
ckenbohrung bis ca. sieben Meter unter Geländeoberkante vorbereitet und anschließend mittels 
Messsonde erkundet. Hierfür wird ein Kettengestütztes Bohrgerät verwendet. Im Falle von auf-
fälligen Messungen im Untergrund werden die erforderlichen Bergungsarbeiten im Anschluss 
durchgeführt. Hierzu kann ggf. der Einsatz von Fahrzeugen erforderlich sein. Diese Arbeiten 
finden einige Tage vor den eigentlichen Erkundungsmaßnahmen statt. In der Regel sind die 
Arbeiten – abhängig von den Witterungsbedingungen, den Standortgegebenheiten und der 
Größe der zu überprüfenden Fläche – innerhalb von einen bis fünf Tagen abgeschlossen. 
 
Archäologische Untersuchungen (nur in Einzelfällen) 
 
Oberflächensondierung: Mittels handgeführter Sonden werden die relevanten Flächen auf ar-
chäologisch bedeutsame Fundstücke überprüft. Die Untersuchung erfolgt überwiegend von der 
Oberfläche aus. Ggf. werden hierzu Bodenschichten abgetragen oder Bodenproben entnom-
men. Im Falle eines Fundes werden die erforderlichen Bergungsarbeiten im Anschluss durch-
geführt. Hierzu kann ggf. der Einsatz von Fahrzeugen erforderlich sein. 
 
Flächige Untersuchung mit Großgeräten inkl. Bodenabtrag: In ausgewählten Bereichen wird der 
humose Oberboden mittels eines Kettenbaggers abgetragen und zwischengelagert. Die darun-
terliegende Bodenschicht wird bis auf das archäologische Niveau abgetragen. Dieses Boden-
material wird auf dem oberen mineralischen Horizont gelagert. Liegen die archäologischen 
Schichten deutlich tiefer, werden lediglich einzelne kleinflächige Untersuchungsfelder angelegt. 
Das Untersuchungsfeld wird anhand der ursprünglichen Anordnung der Bodenschichten wieder 
verfüllt. Im Falle eines Fundes werden die erforderlichen Bergungsarbeiten im Anschluss durch-
geführt. Auch hierbei kann ggf. der Einsatz von Fahrzeugen erforderlich sein. 
 
Suchlöcher: Auf ausgewählten Flächen werden in einem Raster entsprechende Reihen, sog. 
Suchlöcher, angelegt. Hierbei wird händisch zunächst der mineralische Boden abgetragen und 
entsprechend der gängigen Standards seitlich gelagert. Anschließend wird das Erdmaterial aus-
gehoben und gesiebt, um Kleinstfunde zu ermitteln. 
 
Allgemeine Informationen 
 
Alle Arbeiten werden unter Berücksichtigung der aktuell gültigen Bodenschutzbestimmungen 
vorgenommen. Gleichzeitig werden diese von einem Bodenkundler begleitet. 
 
Für die Durchführung der vorgenannten Untersuchungen kann es punktuell erforderlich sein, 
Rückschnitte von Bewuchs vorzunehmen. Rückschnittarbeiten werden von uns stets nur in dem 
unbedingt erforderlichen Umfang durchgeführt. 
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Zum Erreichen der Untersuchungspunkte (in der Regel durch Erkundungstrupps und Raupen-
fahrzeuge) werden Zuwegungen zu diesen notwendig. Es werden hierzu überwiegend öffentli-
che Straßen befahren und nur auf möglichst kurzen Strecken land- und forstwirtschaftliche oder 
ggf. auch private Wege genutzt, die ggf. temporär ertüchtigt werden müssen. Die Anfahrt erfolgt 
entsprechend der Bodenbeschaffenheit. Gegebenenfalls wird die Zuwegung zu den Untersu-
chungspunkten abseits befestigter Wege mit einer temporären Baustraße (z.B. Auslegung von 
Stahlplatten) hergestellt.  
 
Mit den Arbeiten haben wir verschiedene Dienstleister beauftragt. Sie wurden von uns angewie-
sen, das Recht zum Betreten von Grundstücken äußerst schonend auszuüben. Im Zuge der 
Arbeiten verursachte Flur- und Aufwuchsschäden werden von unseren Dienstleistern in Abstim-
mung mit den Eigentümern/Bewirtschaftern aufgenommen. Wir werden diese sodann entspre-
chend der gesetzlichen Vorgaben in § 44 Abs. 3 EnWG entschädigen. Mindestens 14 Tage vor 
Durchführung der Maßnahmen werden Eigentümer und ggf. Nutzungsberechtigte über den ge-
nauen Termin der Baugrunduntersuchung und oder Kampfmittelerkundung auf den betroffenen 
Flurstücken durch die beauftragte Firma noch einmal individuell informiert. 
 
Eine Inanspruchnahme der Flurstücke erfolgt nur im Rahmen der oben beschriebenen Vorar-
beiten und auf Grundlage des § 44 EnWG. Gemäß Absatz 1 müssen Eigentümer und sonstige 
Nutzungsberechtigte diese Arbeiten dulden, da sie zur Vorbereitung der Planung dienen und 
hiermit ordnungsgemäß angekündigt werden. 
 
Bei allen Vorarbeiten im Bereich der zukünftigen Trasse setzen wir höchste Standards für den 
Schutz von Mensch und Umwelt. Die Belange von Umwelt, Natur und Landschaft nehmen wir 
dabei sehr ernst und halten uns streng an die gesetzlichen Vorgaben. Wir versuchen zudem die 
temporäre Störung der Wohn- und Erholungsfunktionen während der Erkundungsphase durch 
vorausschauende Planung, Absprachen mit Behörden und Betroffenen sowie den Einsatz scho-
nender Technologien so gering wie möglich zu halten. 
 
Die genannten Vorarbeiten stellen keinerlei Vorentscheidung für das geplante Vorhaben dar. 
Sie dienen lediglich der fachgerechten Erstellung der Antragsunterlagen. Wir werden das Vor-
haben darüber hinaus frühzeitig und umfassend kommunikativ begleiten. 
 
Wir bedanken uns vorab bei allen betroffenen Eigentümern und sonstigen Nutzungsberechtig-
ten für Ihr Verständnis. 
 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 
 
TNL Energie GmbH 
Telefon: 06402-5196222 
E-Mail: tnl-strom@tnl-umwelt.de 
 
  
Flurstücke betroffen durch die Vorarbeiten 
Gemarkung: Saerbeck 
 
 
Flur 001 
Flurstücke: 13, 25, 8 
Flur 002 
Flurstücke: 12 

Flur 001 
Flurstücke: 11, 13, 15, 16, 24, 25, 8 
Flur 002 
Flurstücke: 12, 22, 23 



90 
 

Flur 003 
Flurstücke: 3 
Flur 009 
Flurstücke: 1, 3, 4, 8 
Flur 011 
Flurstücke: 1, 17, 18, 2, 9 
Flur 012 
Flurstücke: 3 
Flur 016 
Flurstücke: 32, 42 
Flur 017 
Flurstücke: 2 
Flur 018 
Flurstücke: 16 
Flur 021 
Flurstücke: 32, 38, 4, 8 
Flur 024 
Flurstücke: 25, 35 
Flur 025 
Flurstücke: 19, 4, 8 
Flur 029 
Flurstücke: 104, 107, 115 
Flur 032 
Flurstücke: 16, 20, 39, 42 
Flur 033 
Flurstücke: 14, 15, 20, 21 
Flur 037 
Flurstücke: 19, 6 
Flur 051 
Flurstücke: 36, 62, 63 
Flur 052 
Flurstücke: 25 
Flur 053 
Flurstücke: 126, 36 
Flur 058 
Flurstücke: 11, 42, 50, 6 
 

Flur 003 
Flurstücke: 17, 3 
Flur 009 
Flurstücke: 1, 3, 4, 5, 8 
Flur 011 
Flurstücke: 1, 11, 17, 18, 2, 22, 3, 9 
Flur 012 
Flurstücke: 3, 4 
Flur 016 
Flurstücke: 14, 16, 25, 32, 33, 42 
Flur 017 
Flurstücke: 2, 33, 35 
Flur 018 
Flurstücke: 16, 19 
Flur 021 
Flurstücke: 15, 16, 31, 32, 33, 37, 38, 4, 40, 
45, 7 
Flur 024 
Flurstücke: 25, 28, 34, 35, 39 
Flur 025 
Flurstücke: 19, 4, 6, 7, 8 
Flur 029 
Flurstücke: 10, 104, 107, 11, 115 
Flur 030 
Flurstücke: 15 
Flur 032 
Flurstücke: 16, 20, 38, 39, 40, 42, 69, 76, 78 
Flur 033 
Flurstücke: 11, 14, 15, 17, 20, 21, 22 
Flur 037 
Flurstücke: 10, 11, 18, 19, 22, 23, 6, 7, 8 
Flur 051 
Flurstücke: 32, 36, 37, 47, 57, 62, 63 
Flur 052 
Flurstücke: 23, 25, 27, 28 
Flur 053 
Flurstücke: 126, 36, 46 
Flur 058 
Flurstücke: 11, 31, 42, 50, 53, 6, 63, 69, 78 

 
 
Amprion GmbH • Robert-Schuman-Straße 7 • 44263 Dortmund 
 
 

    
         Kreis Steinfurt 06/2025/46 
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47. Öffentliche Bekanntmachung der Genehmigung der 39. Änderung des 
Flächennutzungsplans der Gemeinde Saerbeck gemäß § 6 Baugesetz-
buch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 
2017 (BGBl. I S. 3634) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) 

 
Die Bezirksregierung Münster hat mit Schreiben vom 8. Januar 2025 – Az. 35.02.01.700-
020/2024.0003, die Genehmigung der 39. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde 
Saerbeck mit folgendem Wortlaut bestätigt: 
 
Gem. § 6 des Baugesetzbuches genehmige ich die vom Rat der Gemeinde Saerbeck am 
26.11.2024 beschlossene 39. Änderung des Flächennutzungsplanes. 
 
Die Genehmigung der 39. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Saerbeck gilt 
damit als erteilt und wird hiermit gem. § 6 Abs. 5 BauGB in Verbindung mit § 13 der Hauptsat-
zung der Gemeinde Saerbeck in der derzeit gültigen Fassung ortsüblich öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Mit dieser Bekanntmachung wird die 39. Änderung des Flächennutzungsplans der Ge-
meinde Saerbeck wirksam.  
 
Das Plangebiet ist in nachfolgendem Planausschnitt des Flächennutzungsplans zur 39. Ände-
rung mit einer breiten Punktlinie umrandet dargestellt: 
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Das Plangebiet wird begrenzt durch die B 475 im Süden, gewerblich genutzte Grundstücke im 
Osten und Westen und die Industriestraße im Norden. Mit der Flächennutzungsplanänderung 
wird die Verlagerung und Erweiterung des Lebensmitteldiscounters ALDI Nord sowie die An-
siedlung eines Drogeriefachmarkts und eines weiteren Fachmarkts planungsrechtlich vorberei-
tet. 
 

Einsichtnahme: 
 
Die 39. Änderung des Flächennutzungsplans mit Begründung einschließlich Umweltbericht und 
der zusammenfassenden Erklärung gemäß § 6a BauGB, über die Art und Weise, wie die Um-
weltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Flächen-
nutzungsplan berücksichtigt wurden, und über die Gründe, aus denen der Plan nach Abwägung 
mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt 
wurde, kann auf der Internetseite der Gemeinde Saerbeck unter https://www.saerbeck.de/Buer-

https://www.saerbeck.de/Buergerinfo/Planen-und-Bauen/Bebauungsplaene/Rechtskraeftige-Bauleitplaene-und-sonstige-Satzungen.htm
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gerinfo/Planen-und-Bauen/Bebauungsplaene/Rechtskraeftige-Bauleitplaene-und-sonstige-Sat-
zungen.htm? und über das zentrale Internetportal des Landes unter https://bauleitpla-
nung.nrw.de/ abgerufen werden. Die Einsichtnahme ist auch während der Dienststunden im 
Rathaus der Gemeinde Saerbeck, Amt für Planen und Bauen, Zimmer 205, Ferrières-Straße 
11, 48369 Saerbeck, Telefon 02574/89 205, möglich. Über den Inhalt der Flächennutzungs-
planänderung wird auf Verlangen Auskunft erteilt.  

 
Auf die Rechtsfolgen der nachstehenden Bestimmungen des Baugesetzbuchs und der 
Gemeindeordnung NRW wird hingewiesen:  
 
Eine beachtliche Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans sowie beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorgangs (§ 214 BauGB) werden gemäß § 215 BauGB unbeachtlich, wenn 
diese nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Genehmigung des Flächennut-
zungsplans schriftlich gegenüber der Gemeinde Saerbeck geltend gemacht worden sind. Der 
Sachverhalt, der die Verletzung der Vorschriften oder den Mangel der Abwägung begründet, ist 
darzulegen. 
Nach § 7 Abs. 6 der GO NW in der derzeit gültigen Fassung kann eine Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung gegen Flächennutzungspläne nach Ablauf 
von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Saerbeck, 23.01.2025      Gemeinde Saerbeck 

Der Bürgermeister 
         gez. Dr. Lehberg 

  
    

         Kreis Steinfurt 06/2025/47 
 
 

48. Öffentliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses zur 1. Änderung 
des Bebauungsplans Nr. 5 „Westlich des Ortskerns“ der Gemeinde 
Saerbeck gem. § 10 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) zuletzt geändert 
durch Art. 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) in Ver-
bindung mit §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 
1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 5.07.2024 (GV. NRW. S. 444) 

 
Der Rat der Gemeinde Saerbeck hat in seiner Sitzung am 26. November 2024 den Bebauungs-
plan Nr. 5 „Westlich des Ortskerns“ in der Fassung der 1. Änderung als Satzung beschlossen. 
Der Beschluss hat folgenden Wortlaut: 

https://www.saerbeck.de/Buergerinfo/Planen-und-Bauen/Bebauungsplaene/Rechtskraeftige-Bauleitplaene-und-sonstige-Satzungen.htm
https://www.saerbeck.de/Buergerinfo/Planen-und-Bauen/Bebauungsplaene/Rechtskraeftige-Bauleitplaene-und-sonstige-Satzungen.htm
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Der Rat beschließt die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 5 Westlich des Ortskerns beste-
hend aus Planzeichnung und Festsetzungen gemäß § 10 BauGB in Verbindung mit §§ 7 und 
41 GO NW als Satzung. Die Begründung mit Umweltbericht ist Bestandteil der Bebauungs-
planänderung und wird ebenfalls beschlossen.  
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist nachfolgend farblich und mit einer schwarzen Li-
nie eingefasst dargestellt: 
 

 
 

Das Plangebiet wird begrenzt durch die B 475 im Süden, gewerblich genutzte Grundstücke im 
Osten und Westen und die Industriestraße im Norden. Mit der Bebauungsplanänderung wird die 
Verlagerung und Erweiterung des Lebensmitteldiscounters ALDI Nord sowie die Ansiedlung ei-
nes Drogeriefachmarkts und eines weiteren Fachmarkts planungsrechtlich gesichert. 

 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende Satzung wird gem. § 13 der Hauptsatzung der Gemeinde Saerbeck sowie gem. 
§ 2 Abs. 4 der BekanntmVO NW und des § 7 Abs. 6 der GO NRW in der jeweils derzeit gültigen 
Fassung, öffentlich bekannt gemacht.  
Mit dieser Bekanntmachung tritt die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 5 „Westlich 
des Ortskerns“ in Kraft. 
 

Einsichtnahme 
 
Die Bebauungsplanänderung mit Begründung einschließlich Umweltbericht und der zusammen-
fassenden Erklärung gemäß § 10a BauGB, über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und 
die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Bebauungsplan berücksich-
tigt worden sind, und über die Gründe, aus denen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, 
in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, kann auf der In-
ternetseite der Gemeinde Saerbeck unter https://www.saerbeck.de/ Buergerinfo/Planen-und-
Bauen/Bebauungsplaene/Rechtskraeftige-Bauleitplaene-und-sonstige-Satzungen.htm und 

https://www.saerbeck.de/%20Buergerinfo/Planen-und-Bauen/Bebauungsplaene/Rechtskraeftige-Bauleitplaene-und-sonstige-Satzungen.htm
https://www.saerbeck.de/%20Buergerinfo/Planen-und-Bauen/Bebauungsplaene/Rechtskraeftige-Bauleitplaene-und-sonstige-Satzungen.htm
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über das zentrale Internetportal des Landes unter https://bauleitplanung.nrw.de/ abgerufen wer-
den. Die Einsichtnahme ist auch während der Dienststunden im Rathaus der Gemeinde 
Saerbeck, Amt für Planen und Bauen, Zimmer 205, Ferrières-Straße 11, 48369 Saerbeck, Te-
lefon 02574/89 205, möglich. Über den Inhalt der Flächennutzungsplanänderung wird auf Ver-
langen Auskunft erteilt.  
Zur Einsichtnahme der Unterlagen kann auch auf elektronischem Postweg unter bauleitpla-
nung.saerbeck@saerbeck.de ein Termin vereinbart werden. Über den Inhalt des Bebauungs-
plans wird auf Verlangen Auskunft erteilt.  
 
Auf die Rechtsfolgen der nachstehenden Bestimmungen des Baugesetzbuchs und der 
Gemeindeordnung NRW wird hingewiesen:  
Eine beachtliche Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans sowie beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorgangs (§ 214 BauGB) werden gemäß § 215 BauGB unbeachtlich, wenn 
diese nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Genehmigung des Flächennut-
zungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde Saerbeck geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung der Vorschriften oder den Mangel der Abwä-
gung begründet, ist darzulegen. 
Nach § 7 Abs. 6 GO NRW kann eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennut-
zungsplänen nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgerechte 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für die Eingriffe in eine bis jetzt zulässige 
Nutzung durch diesen Bebauungsplan und über die Fälligkeit bzw. das Erlöschen von Entschä-
digungsansprüchen wird hingewiesen. 
 
Saerbeck, 25.01.2025      Gemeinde Saerbeck 

Der Bürgermeister 
         gez. Dr. Lehberg 

  
    

         Kreis Steinfurt 06/2025/48 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bauleitplanung.saerbeck@saerbeck.de
mailto:bauleitplanung.saerbeck@saerbeck.de
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49. Öffentliche Bekanntmachung der Mitgliederversammlung des Wasser- 
und Bodenverbandes „Elte“ am 10.02.2025 

 
 
Die Amtszeit des Ausschusses des Unterhaltungsverbandes „Elte“ endete am 31.12.2024. Aus 
diesem Grunde lade ich hiermit gemäß §10 Abs. 3 der Verbandssatzung die wahlberechtigten 
Verbandsmitglieder der Gruppen „A“ (Erschwerer) und „B“ (Gewässereigentümer und -anlieger) 
zu einer Mitgliederversammlung ein. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl 
der Erschienen beschlussfähig.  
 

Die Mitgliederversammlung findet statt am 
 

Montag, 10. Februar 2025, 14.00 Uhr, 
im Landgasthaus Eggert, 

Schwanenburg 7, 48432 Rheine-Elte 
 

Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung durch den Verbandsvorsteher  
2. Bericht über die Verbandstätigkeit  
3. Neuwahl des Verbandsausschusses  

a) 1 Ausschussmitglied und Stellvertreter für die Gruppe „A“  
b) 3 Ausschussmitglieder und Stellvertreter für die Gruppe „B“  

4. Bekanntgabe der Ausschussmitglieder und ihrer Stellvertreter für die Gruppe „C“, welche 
die Stadt Rheine benannt hat.  

5. Verschiedenes  
 
Rheine, den 26. Januar 2025     Unterhaltungsverband „Elte“ 
         gez. Strotmann 
         Verbandsvorsteher 

  
    

         Kreis Steinfurt 06/2025/49 
 
 
 
 

50. Öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde Saerbeck über das Recht auf 
Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen 
für die Wahl zum Deutschen Bundestag am 23.02.2025 

 
1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Gemeinde Saerbeck wird in der Zeit 

vom 03. Februar 2025 bis 07. Februar 2025 während der allgemeinen Öffnungszeiten im 
Rathaus, Ratssaal, Ferrières-Str. 11, 48369 Saerbeck –barrierefrei-. Für Wahlberechtigte 
zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. 
Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten von anderen im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft 
zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeich-
nisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten 
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von Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre gemäß § 51 Ab-
satz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist.  

 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. 
 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein 
hat. 
 

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20. 
Tag bis zum 16. Tag vor der Wahl, spätestens am 07. Februar 2025 bis 12.30 Uhr bei 
der Gemeinde Saerbeck, Rathaus, Ratssaal, Ferrières-Str. 11, 48369 Saerbeck, Ein-
spruch einlegen. 
 
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden.  
 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 
zum 02. Februar 2025 eine Wahlbenachrichtigung. 
 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss 
Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass 
er sein Wahlrecht nicht ausüben kann.  
 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und 
die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine 
Wahlbenachrichtigung. 
 

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 127 Steinfurt III 
 

 durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahl-
kreises 

 oder 

 durch Briefwahl 
 

teilnehmen. 
 

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 

5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
 

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf Auf-
nahme in das Wählerverzeichnis nach § 18 Absatz 1 der Bundeswahlordnung 
(bis zum 02. Februar 2025) oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeich-
nis nach § 22 Absatz 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 07. Februar 2025) 
versäumt hat, 

b) wenn er sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist 
nach § 18 Absatz 1 der Bundeswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 
22 Absatz 1 der Bundeswahlordnung entstanden ist, 
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c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Fest-
stellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Ge-
meindebehörde gelangt ist 

 
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis 
zum 21. Februar 2025, 15.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder 
elektronisch beantragt werden. 

 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht 
oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch 
bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, gestellt werden. 

 
 
 
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zu-
gegangen ist oder er ihn verloren hat, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, 
ein neuer Wahlschein erteilt werden. 

 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 
Buchstabe a bis c angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines 
noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, stellen. 

 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderung 
kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 

 
6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 

 

 einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 

 einen amtlichen Stimmzettelumschlag, 

 einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, 
versehenen roten Wahlbriefumschlag und 

 ein Merkblatt für die Briefwahl, 
 

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, 
wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftli-
chen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier 
Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Un-
terlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person aus-
zuweisen. 
 
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der 
Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen 
Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfe-
leistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst 
getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleis-
tung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbil-
dung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein In-
teressenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der 
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Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person 
erlangt hat.  
 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahl-
schein so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spä-
testens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht.  
 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versen-
dungsform ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann 
auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden.  

 
Saerbeck, den 29.01.2025      Gemeinde Saerbeck 

Der Bürgermeister 
         gez. Dr. Lehberg 
 
 
         Kreis Steinfurt 06/2025/50 
 
 

51. Wahlbekanntmachung der Gemeinde Saerbeck 
 

1. Am 23. Februar 2025 findet die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag statt. 
 
Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 

 
2. Die Gemeinde Saerbeck ist in folgende 3 Wahlbezirke eingeteilt: 
 

Wahlbe-
zirk 

Abgrenzung des Wahlbezir-
kes 

Lage des Wahlraumes 
(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) 

1 Agnes-Miegel-Str. u.a. Maximilian-Kolbe-Gesamtschule 
Schulstr. 10-12 
48369 Saerbeck 

2 Am Emstor u.a. Mehrgenerationenhaus 
Emsdettener Str. 1 
48369 Saerbeck 

3 Am Kirchplatz u.a. Heizzentrale 
Am Kirchplatz 13 
48369 Saerbeck 

 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlbenachrichtigungen in der Zeit vom 13. 
Januar 2025 bis 02. Februar 2025 übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der 
Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.  
 
Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 16.00 Uhr im 
Bürgerhaus, Raum 3, und im Bürgersaal zusammen.  

 
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Walbezirks wählen, in dessen 

Wählerverzeichnis er eingetragen ist.  
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Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder Reisepass 
zur Wahl mitzubringen.  
 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
 
Gezählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlrau-
mes einen Stimmzettel ausgehändigt.  
 
Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 
 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
 

a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber der 
zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen 
außerdem des Kennworts und rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen 
Kreis für Kennzeichnung, 

 
b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, 

sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die Na-
men der ersten fünf Bewerber der zugelassenen Landeslisten und links von der 
Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung.  

 
Der Wähler gibt 
 
seine Erststimme in der Weise ab, 
 

dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen 
Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem 
Bewerber sie gelten soll, 
 

 
und seine Zweitstimme in der Weise, 
 

dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis 
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Lan-
desliste sie gelten soll. 
 

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem 
besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt 
werden. 
 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung 
und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zu-
tritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.  

 
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der 

Wahlschein ausgestellt ist,  
 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder 
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b) durch Briefwahl 

 
teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen 
Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefum-
schlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimm-
zettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahl-
briefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltage bis 
18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben wer-
den. 
 

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine 
Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzu-
lässig (§ 14 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes). 
 
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der 
Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlbe-
rechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig 
ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbe-
stimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert 
oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 14 Absatz 5 des Bundeswahl-
gesetzes). 
 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das 
Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe be-
straft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlent-
scheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des 
Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 
des Strafgesetzbuches). 
 
Saerbeck, 29.01.2025     Gemeinde Saerbeck 

Der Bürgermeister 
gez. Dr. Lehberg 
  
    

         Kreis Steinfurt 06/2025/51 
 


